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Diesem Vertrag zufolge erschienen dann an dem Todes-

tage des Fuchsen der Herr Pfarrer Mauser von Appenzell
und der Herr Pfarrer von Gouten. Diese beide tra-
ten neben unsern Geistlichen in die Schranken neben den

Verurteilten, und ersterer gab diesem ein Kruzifix in die

Hände, Fuchs war sehr reumüthig; er erkannte es, daß er

als ein äusserst gefährlicher, unverbesserlicher Mensch den Tod
wohl verdient habe. Herr Pfarrer Knus in Trogen ver-
richtete nach ausgesprochenem Urtheil das laute Gebet, die

Glocke klänkte und der arme Sünder trat seinen Todesweg

an. Er blieb ziemlich getrost, bis man ihm die Haare ab-

schnitt; da aber erblaßte er und man hatte Mühe, ihn wei-

ter zu bringen; doch nach und nach erholte er sich wieder,
seine Geistlichen wußten durch geschickte Wendungen auf dem

Hochgericht ihm den Scharfrichter mit dem bloßen Schwerdte

zu bergen; kaum saß er auf dem Stuhl, so flog schon der

Kopf vom Rumpf. Die Volksmenge, die diesen herkulischen

mit einem ausgezeichneten Verstand begabten Sunder zum
Tode begleitete, war so groß, wie die an einer Landsge-
meinde.

Fuchs klagte seinen Geistlichen mit Thränen, daß die ver-
dammliche Spielsucht das Meiste dazu beigetragen habe, daß

er von einem Laster ins andere fiel und endlich sein Leben auf
dem Schaffst endigen müsse. Er sah ein, welch ein nützliches

Mitglied der Menschheit und was er seinem Vaterlande hätte

werden können, wäre er zu einem rechtschaffenen Menschen ge-
worden. (Der Beschluß folgt.)

Anzeige.
Das Monatsblatt wird auch im künftigen Jahr wieder

fortgesetzt, und die Spedition desselben, wie bisher, von
Hrn. Joh. Ulrich Grnnholzer, entweder hier in Trogen oder
in dessen Niederlage in St. Gallen, bei Hrn. Schlapritz an
der Neugasse, besorgt werden.
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